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§ 1 Einführung 

I. Darstellung des Problems 

1. Überlastung des Bundesverfassungsgerichts durch 
Urteilsverfassungsbeschwerden 

Das Bundesverfassungsgericht ist überlastet und findet nicht die Zeit, we-
sentliche Verfahren zügig zu entscheiden. Diese Überlastung hat ihre Ursache 
in der hohen Anzahl von Verfassungsbeschwerden, die das Gericht in jedem 
Jahr zu bewältigen hat l . Dabei zeigt die Durchsicht der Entscheidungssamm-
lung und der juristischen Fachzeitschriften, daß es sich bei den meisten Ver-
fassungsbeschwerden um sogenannte Urteilsverfassungsbeschwerden handelt, 
also um Verfassungsbeschwerden, die sich gegen die Entscheidung (Urteil 
oder Beschluß) eines Gerichtes richten2. Dabei ist festzustellen, daß eine hohe 
Anzahl der Verfassungsbeschwerden die Verletzung des Art. 103 Abs. 1 
Grundgesetz (GG) durch eine fachgerichtliche3 Entscheidung rügt, also des 

1 95 % der Anträge, die beim BVerfG eingehen, sind Verfassungsbeschwerden (siehe 
BK/Stern, Art. 93, Rz. 413 fiir 1978/1980); 45 % davon rügen die Verletzung von Art. 103 
Abs. I GG (so Zuck, Verfbschw, Rz. 269, Schumann, NJW 1985, S. 1135 und Fritz, AnwBI. 
1986, S. 362; Seetzen, NJW 1982, S. 2337 ff.; Waldner, Diss., S. 261; Braun, NJW 1981, S. 
425. geben sogar 75 % an). Verfassungsbeschwerden haben im übrigen eine Erfolgsquote von I 
%; bei Rüge der Verletzung von Art. 103 Abs. I GG aber 30 % (so Seetzen, NJW 1982, S. 
2337 ff.; Krauss, Diss., S. 63 ff., S. 283 ff. Auch Rüping, NVwZ 1985, S. 305 weist auf die 
hohe Erfolgsquote hin.). Siehe zur Statistik auch Sailer, ZRP 1977, S. 303; Ulsamer, EuGRZ 
1986, S. 111; Wöhnnann, FS Zeidler, S. 1353; Benda, NJW 1980, S. 2098; Seiben, FS 
Hirsch, S. 491 und die Statistik in der Begründung zum Referentenentwurf vom 10.2.1984 in 
EuGRZ 1984, S. 520. Allgemein K. Peters, MDR 1976, S. 448 ff. mit einer Aufgliederung der 
Verfassungsbeschwerden nach Anfechtungsgegenstand bis 1976. 

Das Problem der Überlastung des BVerfGs ist so alt wie das Gericht selbst; siehe schon fiir 
das Jahr 1955 Geiger, FS Nawiasky, S. 211 ff. 

2 Zu den folgenden Angaben siehe im einzelnen insb. Krauss, Diss., S. 61 ff., 283 ff. 

3 Der Terminus Fachgerichtsbarkeit wird zwar kritisiert (vgl. Schumann, ZZP 96, S. 184 
ff.), soll aber im folgenden verwandt werden, da er sich weitgehend eingebürgert hat. 
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Rechts auf richterliches Gehör4. In vielen Fällen kann man bei den Verfas-
sungsbeschwerden, die die Verletzung von Art. 103 Abs. 1 GG rügen, an-
hand der bereits vorliegenden Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
sofort feststellen, daß die angegriffene gerichtliche Entscheidung Art. 103 
Abs. 1 GG verletzt5. Man spricht daher bei diesen Entscheidungen, bei denen 
es nicht selten um die Korrektur erstinstanzlicher Entscheidungen mit ge-
ringem Streitwert geht6 , von der Panneniudikatur des Bundesverfassungsge-
richts, da die Verletzung des Art. 103 Abs. 1 GG auf einem Versehen des 
Fachgerichts7 beruht. In diesen Fällen erkennt teilweise schon das Gericht, 
das die Entscheidung erläßt, daß die eigene Entscheidung Art. 103 Abs. 1 GG 
verletzt8. Es besteht aber auch die Möglichkeit, daß erst das Instanzgericht 
die Grundrechtsverletzung erkennt9. 

Die Fachgerichte, die einen Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG registrie-
ren, sehen sich häufig nicht imstande, die Grundrechtsverletzung durch Auf-
hebung der Entscheidung zu beseitigen, weil sie den Instanzenzug für er-
schöpft halten: Entweder besteht keine weitere Instanz, oder der Zugang zur 
Instanz ist von bestimmten, im konkreten Fall nicht erfüllten Voraussetzungen 

4 Es soll im folgenden der Begriff "Recht auf richterliches Gehör" verwandt werden. Der 
sonst übliche Begriff "rechtliches Gehör" erscheint mißverständlich, da es streitig ist, inwieweit 
Art. 103 Abs. I GG ein Rechtsgespräch zwischen Richter und Partei verlangt. 

5 Das BVerfD hat den Anwendungsbereich von Art. 103 Abs. I GG inzwischen zwar 
nicht vollständig, aber wohl doch im Verhältnis zu dem anderer Grundrechte weitgehend ge-
klärt. Diese Entscheidungen zur "Pannenhilfe" finden sich bis 1986 in der Entscheidungssamm-
lung des BVerfDs, später dann als Entscheidungen der Kammern in den juristischen Fachzeit-
schriften. 

6 Das Problem verschärft sich mit jeder Entlastung der Fachgerichtsbarkeit durch Be-
schränkung der rechtsmiuelfähigen Entscheidungen. Das Bestreben, die Fachgerichtsbarkeit zu 
entlasten, hat als unerwünschten Nebeneffekt die Belastung des BVerfDs. So soll der Bundesge-
richtshof nur in grundsätzlichen Fällen entscheiden müssen, de facto aber leistet das BVerfD 
"Pannenhilfe"; siehe zu dieser Entwicklung Deubner, NJW 1980, S. 263; Schumann, NJW 
1985, S. 1138; Wöhnnann, FS Zeidler, S. 1345; Krauss, Diss., S. 70; K. Perers, JR 1980, S. 
266 fiir das straf gerichtliche Verfahren. Benda, NJW 1980, S. 2102, schlägt vor, den Ausschüs-
sen eine entsprechende Ablehnungskompetenz zu verleihen. 

7 Vgl. dazu die Darstellung bei Schumann, NJW 1985, S. 1136: Übersehen von Anträgen, 
versehentliehe Nichtkenntnisnahme von Schriftsätzen, Nicht-Anhörung, falsche Fristen. 

8 Was entsprechende Stellungnahmen der Gerichte zeigen. 

9 In dieser Feststellung liegt keine QualifIZierung eines etwaig besseren Grundrechtsver-
ständnisses der Obergerichte. Schließlich geht der Gesetzgeber bei Einrichtung des Instanzen-
zugs davon aus, daß die Obergerichte anders urteilen als die Untergerichte. Denn der Instanzen-
zug hat nicht nur den Zweck, daß die Obergerichte "Pannen" bei der Entscheidung durch die 
Untergerichte beseitigen. 
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abhängig, oder die Entscheidung ist durch Gesetz für unanfechtbar erklärt 
bzw. das Rechtsmittel ausgeschlossen. In diesen Fällen hebt das Bundesver-
fassungsgericht auf Verfassungs beschwerde die gerichtliche Entscheidung 
auflO und verweist zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an die Fach-
gerichtsbarkeit zurück. 

Das überlastete Bundesverfassungsgericht hat sich also in einem nicht un-
erheblichen Umfang mit Verfassungsbeschwerden gegen Entscheidungen der 
unteren Fachgerichte wegen Verletzung des Rechts auf Gehör zu befassen, 
wobei oft genug die Grundrechtsverletzung nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts eindeutig feststeht und auch von Fachgerichten er-
kannt wird bzw. würde. 

2. Kontrolle unterinstanzlicher Gerichtsentscheidungen 
als Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts 

Bundesverfassungsgericht und Literatur gehen nun bei der "Panneniudika-
tur" übereinstimmend davon aus, daß es eigentlich nicht genuine Aufgabe des 
Bundesverfassungsgerichts sei, solche Verstöße gegen Art. 103 Abs. 1 GG zu 
beheben, und daß das Bundesverfassungsgericht sich nicht mit derartigen 
Fällen befassen sollte I I. Denn diese Fälle könnten zum einen auch durch die 
Fachgerichtsbarkeit entschieden werden und sie tragen zum anderen zu einer 
Überlastung des Bundesverfassungsgerichts bei, die dessen Funktionsfähigkeit 
gefährdet. Man hat daher de lege lata und de lege ferenda darüber diskutiert, 
wie man die Überlastung des Bundesverfassungsgerichts durch diese als nicht 
notwendig angesehenen Fälle der Verfassungsbeschwerde wegen Art. 103 
Abs. 1 GG mindern könnte. Dabei hat sich gezeigt, daß sich Lösungen nicht 
auf das Problem der "Panneniudikatur" beschränken lassen. Denn der Unter-
schied zwischen "Panne" und "fehlerhafter Auslegung" des Art. 103 Abs. 1 

10 Heyde, FS Kutscher, S. 241 führt aus, daß die Belastung des BVerfGs bei Verfassungs-
beschwerden, die die Verletzung von Art. 103 GG rügen, besonders groß sei, da das Gericht die 
gesamten Prozeßakten durchzuarbeiten habe, um den Grundrechtsverstoß festzustellen. Seit 
1986 fallen derartige Entscheidungen nach § 93 b Abs. 2 BVerfGG unter die Zuständigkeit der 
Kammern. 

11 Krauss, Diss., S. 290; nicht nur für "Panneniudikatur" Waldner, Diss., S. 281; Seelzen, 
NJW 1984, S. 347; Braun, NJW 1983, S. 1403; Schumann, NJW 1985, S. 1137; Maunzl 
Schmidt-Aßmann, GG, Art. 103, Rz. 159. Auch das BVerfG hat ausgeführt, daß dies eine Tätig-
keit ist, die im Grunde mit der der Instanzgerichte identisch sei: Beschluß vom 30.6.1976 
(BVerfGE 42, S. 243 ff., 249); Beschluß vom 19.10.1977 (BVerfGE 49, S. 252 ff., 259) und 
versucht, diese Aufgabe auf die Fachgerichte abzuwälzen (siehe dazu unten I 3 e cc). 

2 Pawlowski 


